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zu /J. A n f. I' a. g e b c ~ n tw 0 r t u 11 g. 

Auf eino Anfrage der Abg"M a ure I' und Genossen, betreffend 

Einschreiten gegen die ZigarettGnschluichhändler, ti)ilt Bundesminister für 

Inneres Hel n c r mit: 

Das Bundesministürium für Inneres ist stets bemüht, das staa.tsschli.;~j­

gonda Treiben der Rauchwarcnschloichh1:4tdlerdurch entsprechende Massnahncn zu 
unt~rbindenv Eine wirksame Bekämpfung kann jedoch nicht allein darin bestehen, 

die Ul1,zahl von Strassenverkäufern, welohe jeweils nur ganz geringe Qu::<.nti. tätc~:;. 

dieser Zigaretten mit sich führen, aufzußl'cifcn und der Bcstrafune zu.zufUhi·un; 

sie muss vielr.'lehr bereits an der österreichischen staatsgrcnzo, über vi\Jlchc: fEe 

Rauchwaren in grossen Mengen eingeschmugeelt wurdel1) erfolgen. Aus dieser Er-:Jii.!!:lr~;; 

heraus wurde schon vor gcrawncr Zeit der Gendarmcrickontrolldicnst in dem Grenz­

gebieten verstärkt und intensiviert, um die: naoh Österreich eesolnugeelten 

Rauchwaren möglichst unmittelbar nach Überquerung der staatsgrenze zu besc.l;lng .. 

nahmen. Trotz vielfaohcnSchwicrigkcitcn wurden bereits sehr gute Erfolg0 ~rzielt 

und nicht unbcträchtlichc~ lIcngen von Rauchwaren nuf dell Zufahrtsstrassen naoh 

Wien und in Wien selbst saisiert. 

Das Bundcsoinistariun für Inl1c:res ist s!ch b(~\1usst, dass trotz dieser 

verschärften Kontrolle nicht alle nnch österreich geschmuggeütell Rauohwaren 

sichergestellt werden können. Es werden daher inner wieder auf den strassen wld 

Plätzen in Wien Zigarettensohldchhändler auftauohen. Um aber auch diesen ihr 

sto.a.tsschädigeudes HandwGrk näcliohst zu unterbinden, vrurde dar Bundes:po1iz\;i'" 

direktion Wien sohon mehrr.lals die WeisunG erteilt, Razzien durchzuf'"uhren und d 10 

festgenot1O~nen Strassenhändler der Bestra.fu.':lß zuzuführen. 

Dns Bundeslninistcriwn für Inneres lw,t. die Bundesdirektion Wien neuer­

lich angewiesen, dk: se Razzien auf Zignret tcnschleichhändler zu yernchren und in 

allen Fällen nach den BcstiL~ungen des § 8, Abs{l~,des Bundesgesetzes vom 
lS.Juli 1949 über das Ta.baknonopol, B.G"Bl.Nr.186/49,vorzugehon. Wenn die 

Finanzäoter, die für die Ahndung von ~nopolhintcrziehungen zuständig sind, 

cl t entsprechenden Stro.fen vorgehen, w'ird der Zicarot tenSchle ichha.lldel in don 

Strassen V7iens bald zur Gänze unterbunden sein. 

-.-.-.-.-
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